
Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 29.05.2026 

Amt: Hauptamt   
AZ: 10.11 
 

Vorlage Nr. 583/XIX 

 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  23.06.2026  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  24.06.2026  

  

 
Gemeindewahlleitung für die Kommunalwahlen am 13.09.2026 in der Stadt Alfeld (Leine) 

 
 
Die Gemeindewahlleitung im Sinne von § 2 Abs. 7 Nr. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetzes (NKWG) ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der 
Gemeinde. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter ist jeweils die Vertreterin oder der 
Vertreter im Amt gem. § 9 Abs. 1 Satz 2 NKWG.  
 
Herr Beushausen hatte bereits mitgeteilt, dass er am 13.09.2026 nicht wieder für das 
Bürgermeisteramt der Stadt Alfeld (Leine) kandidieren möchte. 
 
Herr Beushausen wäre demnach der Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahlen in der Stadt 
Alfeld (Leine). Sein Vertreter im Amt, der Erste Stadtrat Mario Stellmacher, sein Stellvertreter.  
 
Aus diesem Grunde wurde bereits öffentlich bekannt gemacht, dass Herr Beushausen der 
Gemeindewahlleiter ist. 
 
Allerdings wurde er nun von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) als Kandidat 
für den Kreistag vorgeschlagen. Der Wahlvorschlag lag bis zum 29.05.2026 der 
Kreiswahlleitung jedoch noch nicht vor. 
 
Nach § 13 Absatz 2 NKWG i.V.m. § 13 Satz 1 Ziffer 1 NKWO besteht sodann eine 
Unvereinbarkeit, da die Kommunalwahlen als verbundene Wahlen gelten und somit ein 
Wahlbewerber für die Kreistagswahl nicht Mitglied eines Wahlausschusses, gem. § 9 Absatz 4 
NKWG auch nicht Gemeindewahlleiter, einer kreisangehörigen Gemeinde sein kann. 
 
Aus diesem Grunde ist gem. § 13 Satz 1 Ziffer 1 und Satz 2 NKWO die Gemeindewahlleitung 
neu zu besetzen. 
 
Der Rat kann nach § 9 Abs. 3 NKWG auch andere Personen als Gemeindewahlleitung und 
Stellvertretung berufen.  
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Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ersten Stadtrat, Herrn Mario Stellmacher, zum 
Gemeindewahlleiter und die Städtische Direktorin, Frau Dr. Sonja Granzow, zur 
Stellvertretenden Gemeindewahlleiterin zu berufen. 
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):  

 
„1. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beruft den Ersten Stadtrat, Herrn Mario Stellmacher, zum 
Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahlen am 13.09.2026 in der Stadt Alfeld (Leine).  

 
2. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beruft die Städtische Direktorin, Frau Dr. Sonja Granzow, zur 
Stellvertretenden Gemeindewahlleiterin für die Kommunalwahlen am 13.09.2026 in der Stadt 
Alfeld (Leine)“. 
 
 


